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und unsere Zukunft bedroht, zermürben zu
~önnen - wir versprechen euch, wir werden
nicht locker lassen für eine solche Stärkung der
Arbeiter- u.nd demokratischen Bewegung zu
kämpfen, daß unser Land ein freies Land wer
den kann, in dem die Wurzeln des Faschismus
ausgerottet sind, so daß wir einträchtig in
Frieden leben können.

noch antifaschistisch scheinende Argument,

als nicht mehr so schlimm erscheinen, und
bedroht somit unsere und unserer Kinder Zu
kunft!" (Was für Ungeheuerlichkeiten bei dem
herauskommen, was mit der sogenannten

Normalisierung" des Verhältnisses zur Ver
gangenheit betrieben wird, konnte man jetzt
auf der Nürnberger Spielwarenmesse angebo
ten sehen: KZs für Kinder. Als Spielzeug!
(s. Kasten) "Aus den gleichen Gründen, die
gegen eine Verjährung von Nazi- und Kriegs
verbrechen sprechen, Wäre es aber keine
Lösung, sondern ein folgenschwerer Fehler,
die Aufhebung der Verjährung für jedweden
Mord zu verfügen." Denn auch "die Gleich
stellung mit solchen Taten in Form der Nicht
verjährung bedeutet eine ungeheure Ver
harmlosung der Nazi-Verbrechen." Schon
deswegen ist dem Aufruf der 32, dessen erste
Verpffentlichung am 17.2. in der -,l~a_n_k.:.

furter Rundschau" erfolgte und der hier auf
S.3 in voller länge nachzulesen ist, voll und
ganz zuzustimmen, wenn er bereits mit den
ersten Worten feststellt: "Jedermann ist auf
gerufen dafür Sorge zu tragen, daß die Bun
desrepublik jetzt nicht einen schweren und
kaum wieder gut zu machenden Fehler be
geht! "

führt wurde, was 1953 vom Bundestag wieder
rückgängig gemacht wurde.

Antifaschisten aus den verschiedenen Län
dern, die ihr hier zusammengekommen seid, es
werden immer mehr Demokraten und Antifa
schisten in Westdeutschla"nd, die für den Bei
tritt der BRD zur UNO-Konvention über die
Nichtverjährbro;keit von Kriegsverbrechen und
Verbrechen gegen die Menschlichkeit eintreten
Auch wenn die Bundestagsmehrheit glaubt, den
Kampf gegen ein Nazivergangenheit, die eure

~azi-Mordtaten nicht am 31.12. dieses
Jahres verjährt sind, das ist nicht das, was
Antifaschisten und Demokraten wollen. Wo
ran es aber bisher weitgehend fehlte, ist, daß
dies gemeinsam zum Ausdruck gebracht und
daß Ansätze eines Handeins sichtbar werden,
welches auf die Zurü~kweisungder Wehner/
Yogel-"Lösu ng" du rch eine ~mtifaschistische
R~gelung ~~bzie!t.

Umso begrüß"enswerter ist es, daß sich nun
32 Persönlichkeiten - darunter der langjähri~

ge Präsident der VVN/Bund der Antifaschi
sten, J.C.Rossaint, und auch der wohl nicht
dem Namen nach, aber durch seine Arbeit
Millionen bekanntgewordene Produktions
leiter der "Holocaust"-Fernsehserie, Leonard
Gmür - mit einem Aufruf "Für ein ehrliches
und klares Nein zur Verjährung von Nazi
Verbrechen!" an die Öffentlichkeit gewandt
haben. Den Kollegen, die fragen: Was bringt
es denn, die Untaten von damals heute noch
zu verfolgen, muß dies doch wohl zu denken
geben: "Schon allein der Gedanke, daß diese
Untaten heute von Rechts wegen straflos
bleiben können, läß't alles, was auf eine Wie
derholung solcher Verbrechen hinauslaufen

Tatsächlich stimmt nicht einmal das einzige

I

Heute: "Mord ist Mord"
IMorgen:Generalamnesie für Naziverbrechen?

Erklärung von 32 Persönlichkeiten:
11

C ares

Es werden immer mehr, die erkennen oder
zum Ausdnl(~k bringen: was der SPD-Frakti
on!!vorsitzende Wehner und der Justizmini
ster Vogel als Mittel anbieten wollen, damit

IIEine, wie es heißt, nicht zu überbie
tende Geschmacklosigkeit hat ein
BRD-Stadtrat aufgedeckt, eine Ge
schmacklosigkeit, die allerdings mehr
als nur das ist. Urteilen sie selbst:
Dieser Stadtrat aus Nürnberg entdeck
te bei einem Rundgang auf der Spiel
warenmesse, die in seiner Amtsstadt
zur Zeit ihre Ausstellungshallen geött...
net hat, dies: ein Nazi-Konzentrati
onslager mit Stacheldraht, Baracken,
Wachtürmen und Mannschaft in fa
schistischen Uniformen, nachgebaut
als Modell, eine 'Spielszene'."
(Stimme der DDR, 7.2.79)

11 11 • • '

eiß zur er a run
von aziver rec en"

ordnete Maihofer und einige weitere FDP-Ab
geordnete und der SPD-Abgeordnete Waltema
the. Maihofer rief in seiner Rede aus: "über
Mord wächst eben irgendwann mal Gras, und
zwar schon in einer Generation im Regelfall,
aber über Auschwitz wächst eben kein Gras.
Und noch nicht mal in 100 Generationen!"
Mord gleich 'Mord zu setzen, bezeichnete er als
einen "Irrweg, der uns alle ins Abseits führen
wird", und er wies nach, daß die Aufhebung
der Mordverjäbrung 1943 von den Nazis einge-

,überMordwächstGras.
überAuschwitz-niemals!"
Antifaschisten in aller Welt verfolgen mit be
sorgtem Interesse die Debatte in Westdeutsch
land um Vergangenheit und Zukunft unseres
Landes. Es geht um die Frage, ob dieser Staat
mit seinen Justizorganen nach 30 Jahren sei
nes Bestehens endlich bereit ist, das völker
rechtlich gültige und seit lane:em von der UN0
ausgesprochene ehrliche und klare Nein z~r.VerI
jährung von Nazi-Verbrechen zur KenntnIS zu
nehmen und danach zu handeln. .

Am 29.3.79 fand im Bundestag eine Debatte
statt, die alles verwischte und nur eins deutlich

machte: Die Mehrheit der Bundestagsabgeord- F--------------------------------------------------- _neten bemüht sich erst gar nicht, die Frage zu
behandeln, um die es tatsächlich geht. Sondern
stattde$8en wurde so getan, als ginge es darum,
ob Mord verjähren soll oder nicht. Und damit
ging die Debatte bis auf wenige Ausnahmen d&
von aus, daß die gewöhnliche Straßenkriminali·
tät gleichgesetzt wird mit den ungeheuerlichen
Verbrechen des deutschen Faschismus und sei
ner Schergen und Henker, und daß der Zwtand
beibehalten werden soll, daß Kriegsverbrechen
und Verbrechen gegen die Menschlichkeit wei
terhin in diesem Land nicht als Verbrech~n

gelten sollen.
Was konnte denn die ganze Debatte nur be

zwecken? Was bedeutet denn der Vorschlag
"von Wehner und Vogel von der SPD, die Mord
verjährung aufzuheben: daß den vielen Men
sehen Sand in die Augen gestreut wird, die ge
gen die Verjährung der Nazi-Verbrechen sind,
daß der Bonner Staat davor bewahrt wird das
Völkerrecht anerkennen zu müssen, und dem
Kampf um den Beitritt der BRD zur UNO
Konvention über die Nichtverjährbarke"it von
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die
Menschlichkeit die Spitze abgebrochen wird.
Dabei stört es Wehner und Vogel offenbar
nicht im geringsten, daß alle möglichen Reak
tionäre von der CDU und der berüchtigte Kopf
ab-Jäger von der CSU ebenfalls die Aufhebung
der Mordverjährung fordern, die klar und deut
lich in der Bundestagsdebatte ausgesprochen
haben, was das eigentlich bedeutet, daß es über
haupt dabei nicht um die Naziverbrechen gin
ge, sondern um eine Strafrecbtsverschärfung
gegen "Terroristen" usw. - eine Sprachregelung

. im Bundestag und in der Presse unseres Lan
des, die man erfahrungsgemäß getrost mit den
Worten'"Abbau der demokratischen Rechte"
in klares Deutsch fassen kann - und die sogar
bis in die DDR reichen soll, wie der CDU-Ab
geordnete Blumenfeld ausführte: "Aber ... die
diesen Gruppenantrag eingebracht haben, ha
ben nicht nur auf die Vergangenbeit abgestellt,
sondern auch auf die Gegenwart und die Zu
kunft. Etwa ... auf die brutalen Gewalttaten
sogenaimter politischer Terroristen, und auch
derjenigen, die gegen die Deutschen ... drüben
jenseits der Grenze gewalttätig und mit Mord
diese unsere Menschen überzogen haben und
auch für die gilt, daß es keine Verjährung g&
ben darf." Diese Rolle also spielt die Aufhe
bung der Mordverjährung für die westdeutsdlen
Revanchisten, sie hoffen wohl, eines T~ges eine
einträgliche "Strafaktion" gegen die DDR vor
nehmen zu können. Mit denen gemeinsam bau
en also Wehner und Vogel die Mehrheit für ih
ren Vorschlag im Bundestag auf. Angesichts
dessen konnten zahlreiche Abgeordnete der
CDUICSU-Fraktion es sich ohne weiteres lei
sten, die Beibehaltung der Mordverjährung ge
gen den Wehner-Vogel-Vorschlag zu stellen,
einzig und allein zu dem Zweck, die Antifa
schisten und die Opfer des Faschismus zu ver
höhnen, z.B. mit solchen zynischen Behauptun
gen, die antifaschistischen Zeugen seien "über
fordert", und dabei sieht die ganze Welt, daß
diese Zeugen von der westdeutschen Justiz ge
quält und in keiner Weise respektiert werden!

Ein Lichtblich-in dieser Debatte waren die
Beiträge einer kleinen Minderheit von Abgeord·
neten, die sich um ein ehrliches und klares Nein
zur Verjäbrung von Nazi-Verbrechen wenig
stens bemühten. Zu ihnen gehörten der Abge-



KOMMUNISTISCHE ARBEITERZEITUNG

Nein zur Verjährung von Nazi-Verbrechen!
Für Nazi-Verbrechen kann es keine Verjäh
rung geben, mit der Nazivergangenheit kann
es keinen Frieden, auch keinen Rechtsfrieden
geben. Es ist eine unerträgliche Vorstellung,
daß jemand, der Juden und Arbeiter massen
haft folterte und waggonweise in die Gaskam
Jnern dirigierte, nach einer Verjährungsfrist
ohne Furcht vor Strafe auftauchen und auf
treten kann, während die Leiden der überle
benden Opfer andauern. Schon allein der Ge
danke, daß diese Untaten heute von Rechts
wegen straflos bleiben könnten, gibt denen,
die sich heute noch oder schon wieder offen
zur Nazi-Ideologie bekennen und die Nazi
verbrechen leugnen, entschuldigen oder gar
rechtfertigen, Auftrieb.

Damit sich die ungeheuren Verbrechen des
Nazi-Terrors nie mehr wiederholen, deswegen
kann und darf es für sie keine Verjährung ge-

Am 19.1.verabschiedete die Kreis
delegiertenkonferenz des 8GB
Kreis Regensburg/Kelheim
diese Resolution
"Für den Beitritt zur UNO-Konvention über
die Nichtverjährung von Kriegsverbrechen
und Verbrechengegen die Menschlichkeit"

würde, daß diese Amnestie natürlich nur
für im Dienst des Hitlerregimes begangene
Taten und nicht etwa auch für alle anderen
gelten soll: An und für sich ja genauso
schwer, bla, bla, "', aber "die besonderen
Umstände", der "Befehlsnotstand", und die
hätten ja geglaubt, das Beste zu wollen fürs
Vaterland.

Malen wir hier den Teufel an die Wand?
Ja, dann schaue man sich doch an, wie
schon die NS-Prozesse ablaufen! Da gilt
nicht nur offensichtlich: Je größer das Ver
brechen, desto großzügiger der Maßstab.
(Ein Mord an einem Juden wiegt soviel wie
einmal an einer nicht genehmigten Demon
stration teilgenommen zu haben) Da muß es
nicht nur Zeugen dafür geben, daß der KZ
Kommandant auch selbst zur Waffe gegrif
fen hat - als ob nicht das ganze Tun dieses
Mannes industriemäßig betriebener Mord ge
wesen ist. Nein, auch wenn er eigenhändig
vor Zeugen einen Wehrlosen niedergeschos
sen hat, auch dann i!l1 das nicht Mord. son
dern wird als Bestandteil der "allgemein be
trieblichen Vernichtung" gewürdigt und ent·
schuldigt! Die Kenntnis dieses Falls verdan
ken wir übrigens einem Staatsanwalt, der an
solchen Prozessen teilgenommen und davon
auf einer Regensburger Veranstaltung zu
"Holocaust" erzählt hat.

Angesichts dessen weist der Aufruf der
32 nicht nur völlig zu Recht darauf hin, daß
es eine ganz einfache, saubere Lösung der
Veriährungsfrage gibt: näml,ich den von der
VVN und anderen Antifaschisten seit lan
gem geforderten Beitritt der BRD zur UNO
Konvention über die Nichtanwendbarkeit
von Verjährungsbestimmungen auf Kriegsver·
brechen und Verbrechen gegen die Mensch
lichkeit. (Die Verjährung für Mord schlecht
hin bliebe also, während für Krie~)- und Nazi
Verbrechen nur abgeschrieben werden
bräuchte, was in der UNO-Konvention steht.
Und wer immer noch meint, sich nicht vor
stellen zu können, wie man zwischen Mord
und Mord unterscheiden soll, der schaue sich
auf dieser den berühmten Artikel 6 des Nürn
berger I nternationalen Gerichtshof an, auf
den die UNO-Konvention verweist.) Nach
einem Beitritt zur UNO-Konvention hätte
man es auch nicht mehr so leicht, die NS-Pro
zesse so jenseits des Völkerrechts abzuwik
kein. Kurzum: Mit dem Beitritt zu dieser
Konvention hätten wir es leichter, ein
Stück antifaschistischer Gesetzlichkeit in un
serem Lande zu verwirklichen! Und das wäre
wahrhaft nicht gering zu schätzen angesichts
dessen. worum und wogegen wir in diesem
Land noch zu kämpfen haben werden!

Das Echo auf den Aufruf "Für ein ehrli
ches und klares Nein zur Verjährung von Na
zi-Verbrechen", nach dem wir uns bei Ute
Schilde erkundiaten (über 200 zustimmende
Briefe in wenigen Tagen; die Würdigung
des Aufrufs in der UZ" die Abdruckangebo
te weiterer Zeitungen zu Vorzugspreisen. die
einen allerdings immer noch arm machen
können. usw.) bestätigt den Eindruck, daß
dieser Aufruf vielleicht so etwas wi e ein Sig
nal sein könnte. Auf jeden Fall meinen wir,
daß die vordringlichste Aufgabe, die sich aus
ihm selbst ergibt, die ist: die Bevölkerung,
die zumeist nur noch gar nicht bemerkt hat,
wie sie unter Ausnutzung ihrer Ablehnung
einer Verjährung von Nazi-Verbrechen um
ein wirkliches Nein zu den Nazi-Verbrechen
betrogen zu werden droht, diese Bevölke
rung, die Arbeiter, vor allem in den Gewerk
schaften zu informieren mit diesem Aufruf
und seinen Argumenten! Geht auf die Stras
se, fragt und informiert die Leute dort, tut
es bei den Kollegen im Betrieb und berichtet
darüber. Nicht weil sich im Volk nichts rüh
ren würde, sondern weil sich inzwischen ei
niges rührt. was zu Hoffnungen berechtigt,
haben wir Anlaß, uns zu beeilen. damit
- auch in Bonn - das ehrliche und klare Nein
zur Verjährung von Nazi-Verbrechen präsent
ist.

4. Was würde der Gesetzentwurf von Mai
hofer usw. bedeuten?

Das würde bedeuten, daß all die Mordtaten
nicht verjähren könnten, die gleichzeitig den
Straftatbestand des Völkermords erfüllen.
Völkermord ist nicht immer die Tötung von
Menschen, das kann auch sein die Zwangsste
rilisierung ganzer Volksgruppen oder massen
weise Zwangsadoptionen. Die Mordtaten wer
den rückwirkend bis 1933 gerechnet, und Völ
kermord verjährt nicht. Damit würden alle fa
schistischen Mordtaten, die mit Völkermord
zusammenfallen, nicht mehr verjähren. Für die
Arbeiterklasse würde das also auch keine Straf·
rechtsverschärfung bedeuten. Es gäbe eine
Reihe von Nazi-Mordtaten, die nicht verjähren
könnten - allerdings nicht alle, nämlich die,
die nicht wie Völkermord behandelt werden
können. Das ist ein Nachteil, der größte Nach
teil aber ist, daß damit dieser Staat nicht an
,erkennen müßte, daß Kriegsverbrechen und
Verbrechen gegen die Menschlichkeit verfolgt
werden müssen und nicht verjähren dürfen.
Das Völkerrecht wäre nicht voll anerkannt,
die Arbeiterklasse und alle Antifaschisten
hätten nicht einmal bei allen faschistischen
Mordtaten die Möglichkeit zu sagen: wer sol
che Verbrechen begeht, kann niemals damit
rechnen, frei und nicht verfolgt zu sein, zumal

.auch alle früheren unzulässigen Verjährungsre-
gelungen für faschistische Mordtaten bleiben
würden.
Begründet wurde diese Konstruktion von
Ingrid Matthäus damit, daß es ja solche Ver
brechen wie Verbrechen gegen die Menschlich~

keit im westdeutschen Strafrecht nicht gäbe.
Aber das dürfte uns nicht hindern, ihre Ver
folgung zu fordern. Daß diese Mitglieder der
FDP-Fraktion so vorgehen, ist verständlich:
für sie geht es darum, daß nichts von dem weg·
genommen wird, was es in diesem Staat an
bürgerlicher Demokratie noch gibt. Das
scheint ihnen aber bei der Vogel-Wehner-Lö
sung der Fall zu sein, und da haben sie recht.
Aber für uns, für die Arbeiterklasse muß es
um mehr gehen: um die Ausrottung des
Faschismus, die mit dieser bürgerlichen Repu
blik nicht zu erreichen ist, mit einem Gesell
schaftssystem, das immer wieder den Keim
von Faschismus und Krieg in sich trägt. Und
uns muß es um eine Zukunft gehen, in der
aller Reichtum genutzt werden kann, den
wir schaffen, in der Kriege überflüssig werden.
Deshalb können auch nur wir Arbeiter, Ge
werkschafter es sein, die diesen Menschen
jetzt den Rücken stärken, so daß sie mit nach
vorn gehen können, Das heißt jetzt: in unse
ren Reihen energisch dafür sorgen, daß nicht
gerade die größten Gewerkschaften sich von
ein paar FDP-Mitgliedern noch etwas vorma- .
chen lassen müssen im Kampf für Demokratie, .--------------------••••

gibt gegenüber dEm Gesetzen der BRD! '

Sicherlich sind die Bonner Juristen alle
sehr klug und haben sehr lange ihr Fach
studiert. Sie können wahrscheinlich viel ele
ganter beweisen, daß der Beitritt zur UNO
Konvention gegen das Grundgesetz stehen
soll als wir das Gegenteil. Und die Urteile
der letzten Instanz, des Bundesverfassungsge
richts, ken.n.en wir nun schon zur Genüge,
sie waren zum allergrößten Teil nicht mal von
Ansätzen antifaschistischer Gesinnung getra
gen. Viellei~ht steht eine Entscheidung an,
vor der SOWleso alle Antifaschisten sich ein
mal gestellt sehen müssen: soll das Grundge
:setz heiliger sein als unsere Verpflichtung, für
eine antifaschistische Gesetzlichkeit zu sor
gen? Dem Bonner Staat ist dieses Grundge
setz übrigens in keiner Weise heilig: wer allein
seine Veränderung durch die Notstandsgeset
ze kennt, durch die es zuungunsten der Demo
kratie verändert wurde, der wird uns da zu-
stimmen. '
Der Beitritt zur UNO-Konvention, das wäre
nicht nur die einfachste und sauberste Lösung:
das wäre ein antifaschistischer Sieg, der der
Arbeiterklasse den Blick öffnen könnte und
die Kraft geben könnte, die Wurzeln des Fa
schismus besser zu erkennen und auszurotten.

Dagegen nun haben die Bonner Juristen schwe
re B~denken.Einmal könne nicht wieder eine
Verfolgung eintreten, wenn das Verbrechen
schon verjährt ist. Dazu muß man allerdings
sagen, daß ja die Naziverbrecher nach ganz fal
schen Voraussetzungen verfolgt wurden, daß
es ja um eine ganz andere Art von Verbrechen
ging, für die sie angeklagt hätten werden müs
sen. Seit 1945 spätestens existiert im Völ
kerrecht der Straftatbestand, nach dem die
westdeutsche Justiz nicht gehandelt hat. Wenn
die westdeutsche Justiz nie Bedenken geh.'\bt
hat, gegen das Völkerrecht Recht zu sprechen,
dann mag sie damit fertig werden, warum sol
len diese Last wir Antifaschisten tragen? Wei
ter wird an Bedenken angeführt, daß das Grund,
gesetz es verbietet, daß eine Tat nur dann be
straft werden kann, wenn sie zum Zeitpunkt als
sie begangen wurde, strafbar war. Selbstver
ständlich hat das Naziregime nicht die von ihm
verordneten Untaten bestraft. Deshalb heißt es
ja auch in der Menschenrechtskonvention des
Europarats, der die BRD beigetreten ist, und
die damit verbindlich für sie ist:
"Art. 7 (1) Niemand kann wegen einer Hand
lung oder Unterlassung verurteilt werde!!, die
zur Zeit ihrer Begehung nach inländischem
oder internationalem Recht nicht strafbar war.
Ebenso darf keinehöhre Strafe als die im
Zeitpunkte der Begehung der strafbaren
Handlung angedrohte Strafe verhängt wer
den.
(2) Durch diesen Artikel darf die Verurtei
lung oder Bestrafung einer Person nicht aus
geschlossen werden, die sich einer Handlung
oder Unterlassung nach den allgemeinen von
den zivilisierten Völkern anerkannten
Rechtsgrundsätzen strafbar war. "
Wer nun behauptet, zur Zeit der Herrschaft
des deutschen Faschismus gab es nirgends
Gesetze gegen Verbrechen gegen die Mensch
lichkeit, der ist entweder weltfremd oder er
lehnt eine antifaschistische Gesetzlichkeit
absolut ab. Erst der Hitlerfaschismus hat
mit solchen Verbrechen die Welt in Schrek
ken versetzt. Niemand kann doch wohl leug
nen, daß es ein von den zivilisierten Völkern
anerkannter Rechtsgrundsatz war, daß sol
che unvorstellbaren Verbrechen gegen die
Menschlichkeit bekämpft' und bestraft werden
müssen.
Was aber die Leute, die diese Bedenken äu
ßern, überhaupt nicht zu stören scheint, ist
die Tatsache, daß das Grundgesetz den allge
meinen Regeln des Völkerrechts den Vorrang

3. Was würde der Beitritt der BRD zur UNO
Konvention über die Nichtverjährbarkeit von
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die
Menschlichkeit bedeuten?
Damit wäre auch in unserem Land der Straf
tatbestand des Kriegsverbrechens und des Ver
brechens gegen die Menschlichkeit gegeben, Die
Gerichte müßten in diesem Punkt das geltende
Völkerrecht anerkennen. Die Konvention gilt
für alle Nazi-Verbrechen, d.h. alle eingetreteneIJ
Verjährungen wiiren wieder aufgehoben. Die
Mordverjährung wäre davon überhaupt nicht
berührt, es würde keine Strafrechtsverschätfung
für die Arbeiterbewegung und für die demokra
tische Bewegung eintreten, wohl aber für ihre
Feinde.

brechen können wegen ihres besonderen
Charakters im Unterschied zu sonstigen
Straft~ten gar nicht verjähren. dann wird
man sich kaum auf diesen besonderen Cha
rakter berufen können. um eine Amnestie
d. h. einen allgemeinen Straferlaß für Nazi~
und K':.~gsverbrechenzu verlangen.

nämlich. daß eine Nicht-Verjährung jedwe- Bei den Nazi- und Kriegsverbrechen führt die Wenn diese dagegen den "norma-
den Mords gegenüber einer Verjährung den Gleichstellung mit der "normalen" Kriminali,· I" V . .
Vorteil ha··tte. daß die Nazl'-Mo"rder nach dem .. d d ß d' D' f d en 'erbrechen in Form d~r Nichtverjäh-tat azu. a le lOge au en Kopf gestell1 f"" . d ed M d I' h II
31. 12. wenigstens nicht straflos ausgehen 'werden! Denn was gilt denn als e n t _ rung ur Je w en or g elc geste t wer-
ko"nnen. sondern I'hr Lebp-n lana ml't el'ner - den. dann braucht es natürlich auch nicht da-lastend? Genau das. was den wirklich zu ver- b' bl'b d ß dVerfolgung zu rechnen hätten, vielmehr er- el zu el en, a er besondere Charakterfolgenden Nazi-Verbrecher besonders be - d N' d K . rb h " .'wel'st sl'ch dl'e Glel'chsetzung von allgemeiner' er aZI- un r1egsve rec en" nur Im'lastet und von tausenden anderen unterschei - P eß I E IKriminalität und NS-Verbrechen im me r roz asn t astungsmoment zur Gel-
als BeQünstigung der letzteren. Bei der ..nor- det: nämlich, daß er bereit war, als Organ ei- tung kommt. Sondern dann hat ein Franz
malen" Kriminalität lehnen wir es keines- nes verbrech~rischen Staats zu handeln, zu Josef Strauß natürlich den Anknüpfungs-
wegs ab. wenn ein z. B. Lastwagenfahrer des· !olter~ und vleltausen~f~ch.~umorden. um punkt, um - Nichtverjährung hin. Nichtver-

, h tb t f . d '1' f" In Umform oder als "zIviler Staatsbeamter iährung her - seinen schon offen verlangten
wegen wemger ar es ra t wir • wel er ur Karriere zu machen G'" .
sei n e n C he f völlig übermüdet gefahren . eneralpardon fur alle Nazl- und Knegsver-
ist und dabei einen Menschen getötet hat. Wenn man festlegt: Nazi- und Kriegsver- brecher durchzusetzen. Man kann sich nur

Ist ein ehrliches und klaures,eNein~werden

. zurVerjährung wn
Nazi~Verbrechen juristisch unmöglich?

Es ist kein Zufall, daß dies auf dem Boden der
Sozialdemokratie gewachsen ist. Das ist die Po
litik des "kleineren übels", ob nun Vogel und
Wehner selbst dran glauben, daß das Übel
kleiner ist oder nicht. Das heißt: dem Klassen
feind Zugeständnisse' machen, damit er nicht
gar so schlimm gegen die Arbeiterklasse los
geht. Nur lehrt die Geschichte, daß der Klassen·
feind diese Zugeständnisse stets zu nutzen.weiß
um das "kleine übel" rapide zu vergrößern.
Nur wer glaubt, daß es einen Sinn haben kann,
sich so mit dem Klassenfeind zu versöhnen
wie es Wehner und Vogel bei der Bundestags
debatte in übelster Weise demonstriert haben
kann auf deren Gesetzentwurf eine Hoffnung
setzen - eine die sich als trügerisch und gefähr
lich erweisen wird.

1. Was ist der derzeitige Zustand in bezug auf
die Verjährung von Nazi-Verbrechen?
Die westdeutschen Gerichte gehen davon aus,
daß das Völkerrecht für die BRD nicht gilt.
Geht man allein nach den Gesetzen der BRD,
dann sind alle Nazi-Verbrechen bereits ver
jährt bis auf faschistische Mordtaten. Aber
auch ein großer Teil der faschistischen Mord
taten ist seit 1969 verjährt. Im Rahmen einer
Strafrechtsänderung wurde unterschieden zwi
schen solchen Mordtaten, die im Zusammen
hang mit "persönlichen Merkmalen" des Tä
ters stehen. z.B. niedrige Beweggrünqe. und
solchen, bei denen das nicht der Fall ist. Mord·
taten, bei denen das nicht der Fall ist, haben
ein geringeres Strafmaß, und damit verringer
te sich auch "automatisch" die Verjährungs
frist, die nun vor 1969 lag. Diese Verjährung
betrifft hauptsächlich die "großen" Nazis, die
am Schreibtisch z.B. Selektionen vornahmen
und den'en angeblich keine niedrigen Beweg- '
gründe nachzuweisen waren.

•Das Wichtigste aber, daß es im westdeut
schen Strafrecht keinen Tatbestand des Ver
brechens gegen die Menschlichkeit und des
Kriegsverbrechens gibt. Das heißt, diese Ver
brech.en werden nicht verfolgt, sondern es
werden solche Taten verfolgt, wie Mord UI;l9
Totschlag, für dIe normale Verjährungsfristen
gelten (die bei Mord durch Bundestagsbe
schlüsse Rückwirkung erhielten oder verlän
gert wurden). Die meisten solcher Verbrechen
wurden aber nicht als Mord, sondern als Tot
schlag abgeurteilt, was äußerst geringe Strafen
von 3 bis 5 Jahren zur Folge hatte, für per
fekt organisierten Massenmord im Dienst
des faschistischen Systems.

1969 beschloß der Bundestag, daß Völker
mord nicht verjähren kann. Das war aller
dings riichts als Farce und Betrug, denn die
Rückwirkung der Nicht ver.iährun~ging nur
bis 1955, d.,h. nur der Völkermord, der ab
1~55 begangen wurde, verjä~lrt nicht, Völker
mord unter dem Naziregime ist damIt ver
jährt. (Nur wo er gleichzeitig den Strafbestand
des Mordes erfüllt, wird er als Mord verfolgt
und unterliegt den Mordverjährungsbestim
mungen.)
Daß dieser Zustand fur alle Antifaschisten
und demokratisch gesinnten Menschen untrag
bar ist, liegt auf der Hand.

2. Was würde der Gesetzentwurf von Wehner
und Vogel usw. bedeuten?

Es würde alles so bleiben wie oben beschrieben,
bis auf zwei Punkte:
- die Nazi-Morde, die jetzt noch nicht verjährt
sind, würden überhaupt nicht mehr verjährert,
- es würde eine Strafrechtsverschärfung für die
normale Kriminalität geschaffen werden, da
Mord überhaupt nicht mehr verjähren könnte.

Dies ist alles andere als eine Alternative zum
lJisherigen Zustand. An all den oben geschil
derten untragbaren Verjährungsbestimmungen
für Nazi-Verbrechen würde sich nichts ändern.
Daß die 'Nazi-Morde, die jetzt noch verfolgt
werden können, nicht mehr verjähren, wird
damit erkauft, daß eine Strafrechtsverschär
fung eintritt. Wenn man wirklich keinen ande
ren Wunsch bei dieser Frage hat, als den, den
Faschismus im Keim zu ersticken, und dafür
zu sorgen, daß er nie wieder hervorkommen
kann, dann kann diese Gesetzesveränderung
den Kampf höchstens noch erschweren. Wie
sehr und aus welchen Gründen die Reaktion
diese Änderung begrüßt, kann man an der Bun·
destagsdebatte studieren.
DIe Strafrechtsverschärfung soll sich eindeutig
gegen die Arbeiterklasse und alle demokrati
schen Kräfte richten, das' ist sehr deutlich ge
macht worden. Zur weitgehenden Einschrän
kung der NS-Prozesse weiß die Reaktion Mittel
und Wege, was man ebenfalls der Debatte ent
nehmen kann. Und dann soll noch die Perversi
tät hingenommen werden, daß mit der Auf
hebung der Verjährung von Mord ein Nazi-Ge·
~etz von 1943 wieder eingeführt wird, daS
1953 aufgehoben wurde (siehe die Rede von
Maihofer).
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ganisierte Terror des NS-Regimes auch nach
dem 31. Dezember 1979 nicht verjährt.

Christian Götz, verantwortlicher Redakteur
der Gewerkschaft Handel Banken und Ver
sicherungen, schreibt in einem Artikel der
nach der Veröffentlichung der "Tat" ~om
30.3. auch in den Organen der

HBVund
16 Druck und Papier
erschienen ist:

"Die unbestreitbare besondere Qualität von
NS-Verbrechen und die unbefriedigende Ver
folgungspraxis begründen die Forderung, die
Verjährung für diese 'Verbrechen gegen die
Menschlichkeit' abzuschaffen, während im
übrigen die gültigen Verjährungsfristen unein
geschränkt (also auch bei Mord) beibehalten
werden. Diese Fristen stellen nämlich ein
wesentliches Element einer humanitären
Strafrechtspraxis dar, auf das nicht ohne Not
verzichtet werden sollte.
So argumentieren u.a. der SPD·Bundestags
abgeordnete Ernst Waltemathe, die FDP
Abgeordneten Werner Maihofer, Ingrid Matt
häus und Helga Schuchardt, die Jungsoziali-

Bien entendu les signataires' de cette feuille ne representent qu'une petite partie de ceux qui sont
d'accord avec cette declaration. Envoyez donc votre signature et/ou votre point de vue aUte
Schilde. Aidez-nous a financer la publication de cette dedaration.
c.c.P. Nürnberg 231 252 - 850, Ute Schilde, indice "prescription"

Ute Schilde, Dänzergasse 8, 8400 R('f,l:l1sburg, RFA

GEW
Beschluß der, Mitgliederversammlung der Ge
werkschaft Erziehung und Wissenschaft KV
München am 22.3.79 zu der Erklärung "Für
ein ehrliches und klares Nein zur Verjährung
von Nazi-Verbrechen":

1. Die MV unterstützt den Inhalt bei!'tehen
der Erklärung.
2. Der Kreisvorstand, bzw. der Kreisvorsit
zende tritt als Mitunterzeichner auf.
3. Der Kreisvorstand sorgt für Veröffentli
chung in der "Demokratischen Schule"
4. Der Kreisvorstand setzt sich für die Ver
abschiedung im Landesvorstand ein.
5. Der Kreisvorstand empfiehlt den ande
ren DGB-Gewerkschaften die Verabschie
dung der Resolution.
6. Der Kreisverband führt, kurz vor der
Behandlung der Verjährungsfrage im Bun
destag, einen Informationsstand in der
Innenstadt durch.
7. Alle Mitglieder und Gliederungen der
GEW werden aufgerufen, die Resolution
zu unterzeichnen und weitere Unterzeich
ner zu suchen.
8. Empfehlung einer DGB-Veranstaltung
zum Thema Verjährung.

sten und zahlreiche Persönlichkeiten, die
sich der Initiative 'Für ein ehrliches und
klares NeIn zur Verjährung von Naziverbre
chen!' angeschlossen haben.
Im Bundestag gibt es für diese differenzierte
Forderung, die eine couragierte Haltung und
sicherlich nicht ganz einfache Argumentation
gegenüber der sog. 'öffentlichen Meinung'
notwendig machen würde, leider keine
Plattform.
Die Uniops- und (mit Ausnahme der drei
genannten) FDP-Abgeordneten lehnen es
kategorisch ab, gezielt die Verjährung für
NS-Verbrechen aufzuheben. Innerhalb der
SPD-Fraktion ist diese Frage nicht ernsthaft
diskutiert worden. Die Sozialdemokraten
treten dafür ein, generell die Verjährung für
Mord abzuschaffen, und rechnen dabei mit
der Zustimmung von Minderheiten aus FDP
und CDU. Oie große Mehrheit der Liberalen
und Christdemokraten lehnt es nämlich über
haupt ab, Verjährung für Mord aufzuheben.
Franz Josef Strauß dreht den Spieß sogar
um und fordert die Generalamnestie für
NS-Verbrechen.
Der unter diesen Umständen von den Sozial
demokraten eingeschlagene.Weg stellt
im Höchstfall die 'zweitbeste Lösung', aber

I
nicht -lie eigentlich notwendige ehrliche
und klare Antwort' dar." (aus TAT vom

, 30.3.)

Pour un'Non'clair etnetalaprescriptiondescrimes naz,is!
,Nous devons t<;us prendre garde a ce que la Republique Federale ne commette pas 'aujourd'hui une

faute grave et irreparable,
Tant que le passe nazi menace encore notre avenir il n'est pas termine!

Avec le passe nazi, il ne peut avoir ni paix ni "paix de droit". 11 est non seulement une pensee in
supportable que yuelqu'un qui torturait en masse des juifs et des ouvriers et les dirigeait par wagons
dans les chambres a gaz, peut aujourd'hui reapparaitre sans crainte d'une peine apres l'ecoulement du
delai de prescriptlOn: alors que la peine des victimes survivantes dure encore. Mais seul le fait que des
mHaits peuvent rester impunis par le droit, minimise l'importance de tout ce que peut conduire de
nouveau a de tels crimes et menace ainsi notre avenir et l'avenir de nos enfants. D autant qu'il y a
beaucoup de personnes qui se reconnaissent aujourd'hui de l'ideologie nazie et excusent les crimes
nazis ou bien meme les justifient.

II y a meurtre et meurtre

Ce serait une grave erreur que d'instaurer l.'annulation de la prescript~on pour to.ut r:neurtre en v~rtu

des m~mes raisons valables dans le cas des cnmes de guerre. Car se seralt radler la Justlce que de dlre
qu'une lutte contre les criminels nazis n'est possible que si l'on prive en m2me temps d'autres ~ommes
de leur droit: Des hommes qui se sont certes rendus coupable d'une crime aussi grave que celm du
meurtre, mais qui n'ont rien avoir avec les crimes du .regi~e nazi. Ces; un ~b~ndon effr~ya~t des .
points de vue pour qui avant tout le mouvement ouvner s est battu qu un mmlstre de la Justlce soclal
demokrate, pour justifier la non-prescription de tout meurtre affirme que de tels hommes ne sont de
tout facon "resocialisables". Cela veut dire alors ~ue l'on libhe la societe et les relations sociales de
tout responsabilite pour les actes commis aujourd hui par milliers en RFA. Ce n'est pas tout!
L'association avec de tels actes dans la forme d'une non-prescription pour tout meurtre conduit aune
minimisation de l'importance des crimes nazis. Car cette torture et ces meurtres par millie~s etaient
partie d'un crim~ organise par l'etat, se sont produits pour de l'argent et en nom d'une ideologie q~i
Justifiait l'extermination de parties du propre peuple et autres peuples. Pour que cela ne se reprodUlse
jamais, il ne peut et ne doit y avoir de precription!

11 existe une solution propre et simple
Personne n'ira 'fl.ffirmer que la prescription des crimes nazis ne peut -etre evitee qu'avec l'aid~ de la

non.-prescription p~)Ur me';1rtre. Personn~ n'ira cro.ire qu'il est trop di.fficile d,e distinguer. les cnmes
naZ1S des autres cnmes. Blen plus, depUls 10 ans 11 eXlste la Conventlon de I ONU au 'suJet de la Non
Application des Ordonnances de: Prescription sur les Crimes de Guerre et sur les Crimes contre I'huma
nit~. Par cette convention, les ordonnances de prcscription des etats membres ne peuvent etre
apyliquees aux crimes de guerre, ni non plus a~x crimes commis en temps de pai~ te~les 9u'elles ont
ete definies dans le statut du Tribunal Internatlonal de Nuremberg du 8.8.45 et reaffIrmees, par les
decisions de l'Assembl€e Generale de l'ONU du 13.2. et du 11.12.46, et cela m~me si ces crimes ne
blessent en aucun cas le droit interieur du p?-ys ou ils ont ere commis. A ce propos - dans le pream
bule de cette convention revisable seulement ·par l'Assemblee Generale de l'ONU - l'on est parti du
point de vue que la punition efficace des crimes de querre et des crimes contr~ l'humanite est un
facteur essentiel pour l'extermination de tels crimes, pour la protection des drOlts de l'homn:e et des
libertes fond'amentales, pour le soutien de la confiance, pour l'encouragement de la co?per~t1o~ entre
les peuples et pour l'encouragement de la paix mondiale. On a, .de plus con.stat! que I apphcat~on
des ordonnances interetatique; de la pressription relevant des ~!lmeS de drOlt c,om!TI:.me aux. cnmes
de guerre et contre l'humanite est une preoccupation de premlere heure pour I opmlOn pubhque.
C.'est de tout fafon un scan<:lale. politiq.ue que pr~cis~m.ent.laRFA - mer:nbre de ~'ON~ - dont ~es.
cltoyens ont un mteret p;rtlcuher de tlrer un tralt dlstmct~f entre les cnmes ~laZl.s et I ~u!re cnmma
lite n'a pas encore adopte cette convention, b.ien que l'Arncle ,25 de l.a Constltutlon Fe~erale accorde
plus d~importance aux regles generales du drolt des peuples qu aux lo~s du RFA: 11 es d a.utant plus
necessaire et opportun der veiller de la fa~on la plus ju~te. et la p~us slmple - p~:. [adoptlOp d.e
cette convention de l'ONU - a ce que le meurtre du reglme naZl o~gan1s€ par l.etat ne SOlt n1
prcscrit apres le 31.12.1979, ni miniJ:nise par son association aux cnmes de drOlt commun. Cela,
nous le devons ~ nous et anotre peuple! . '
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ben. Seit über zehn Jahren existiert die UNO
Konvention über die Nichtanwendung von
Verjährungsbestimmungen auf Kriegsverbre'
chen und Verbrechen gegen die Menschlich
keit.

Die BRD ist dieser UNO-Konvention bis
heute nicht beigetreten, obwohl sie Mitglieds
staat der UNO ist und obwohl der Artikel
25 des Grund~esetzesden allgemeinen Regeln
des Völkerrechtes den Vorrang gegenüber
den Gesetzen der BRD gibt.

Wir unterstützen die Stellungnahme des VOl
sitzenden des D.eutschen Gewerkschaftsbund
des, Heinz Oskar Vetter, in der er gegenüber
dem Magazin "Stern" erklärt: "Die Gewerk
schaften der Bundesrepublik wenden sich
mit Entschiedenheit gegen eine Verjährung
'von NS-Verbrechen. Wer unter dem Hitler
faschismus gemordet hat oder den Auftrag
dafür gab, muß auch heute noch zur Rechen
schaft gezogen werden".

Wir begrüßen diese Stellungnahme und for
dern den DGB auf, in diesem Sinne die orga
nisierte Kraft der Gewerkschaft einzusetzen.

Wir fordern die Bundesregierung auf, unver·
züglich der UNO-Konvention über die Nicht
anwendung von Verjährungsbestimmungen
auf Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen
diE; Menschlichkeit beizutreten und auf diese
Weise dafür zu sorgen, daß der staatlich or-

Für ei'n ehrliches und klares Nein
zur Verjährung von
Nazi-V,erbrechenI

Mit der Nazi-Vergangenheit kann es keinen Frieden, auch keinen "Rechtsfrieden" geben!
Es ist nicht nur eine unerträgliche Vorstellung, daß jemand, der Juden und 'Arbeiter
massenweise folterte und waggonweise In die Gaskammern dirigierte, nach Ab'lauf einer
Verjährungsfrist ohne Furcht vor einer Strafe auftauchen und auftreten kann, während
das leiden der überlebenden Opfer andauert. Sondern allein der' Gedanke, daß
diese Untaten heute von Rechts wegen straflos bleiben könnten, läßt alles, was auf
eine Wiederholung solcher Verbrechen hinauslaufen kann, als nicht mehr 80 schlimm
erscheinen, und bedroht somit unsere und unserer Kinder Zukunft I Zumal es nicht
wenige sind, die Sich wieder offen zur Nazi-Ideologie bekennen und die Nazi-Verbrechen
entschuldigen oder gar rechtfertigen.

Jedermann ist aufgßr~ft\fl". d~fijr SQJ~e zl.J trage~, dlJl, die Bundesrepupllk ~:.. n~cht
einen schweren und, kaum, wledergl,llzuma~ndJ:tn Fehl~r begehtt.

Nazi-Vergangenheit ferfährt so lange nicht,
wie sie unsere Zukunft bedroht!

Mord ist nicht gleich Mord
Aus den gleichen Gründen, die gegen eine Verjährung von Nazi- und Kriegsverbrechen
sprechen, wäre es aber keine lösung, sondern ein folgenschwerer Fehler, die Aufhebung
der Verjährung für jedweden Mord zu verfügen. Denn es spricht der Gerechtigkeit hohn,
wenn die Verfolgung von Nazi-Verblechern nur dann möglich sein SOll, wenn zugleich
anderen Menschen ein Recht genommen wird: Menschen, die sich zwar eines so schwe
ren Verbrechens wie des Mordes schuldig gemacht haben, aber nichts für die Verbrechen
des Nazi-Regimes können! Es ist eine erschreckend&. Preisgabe von Anschauungen, für
die allen voran die Arbeiterbewegung gestritten hat, wenn ausgere.chnet ein sozial
demokratischer Justizminister für eine Nichtverjährung jedweden Mords anführt, daß
wIche Menschen sowieso nicht "resozialisierbar" selen. Denn das heißt: die Gesell
schaft, die gesellschaftlichen Verhältnisse lIon vornherein freizusprechen von der Ver
antwortung für die Taten, wie sie in der Bundesrepublik tausendfach geschehen. Aber
nicht nur all diesl Sondern die Gleichstellung mit solchen Taten in Form der Nicht~

verjährung jedweden Mords bedeutet eine ungeheure Verharmlosung der Nazi-Verbre
chen. Denn dieses Foltern und millionenfache Morden war Teil eines staatlich organi
sierten Verbrechens, geschah gegen Bezahlung und Im Namen einer Ideologie, die die
Ausrottung von ''''reilen des eigenen Volks und anderen Völkern für Rechtens erklärte.
Damit sich dl. nie wiederholt, deswegen kann und darf es hlerfOr keine Verjährung
geben!

Es gibt eine saubere, einfache Lösung!
Niemand wird behaupten dürfen, daß sich eine Verjährung der Nazi-Verbrechen nur mit
Hilfe der Nichtverjährung für Mord lIerhind,ern ließe Niemand wird sich damit heraus
reden können, daß eine Unterscheidung zwischen Nazi-Verbrechen und anderen Ver
brechen zu schwierig sei. Vielmehr existiert seit über zehn Jahren die UNO-Konvention
über die NIchtanwendung von VerJährungabestimmungen auf Kriegsverbrechen und
Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Danach finden di& innerstaatlichen Verjährungs
bestimmungen der Teilnehmer-Staaten keine Anwendung auf Kriegsverbrechen und auf
auch In Zeiten des Frled('ns begangene Verbrechen, wie sie Im Stetut des Nürnberger
Internationalen Gerichtshofs vom 8. 8. 1945 definiert und durch die ReaolutlQnen 13. 2. und
11. 12. 1946 der UNO-Vollversammlung bestätigt wurden, auch wenn diese Verbrechen
keine Verletzung des innerstaatlichen Rechts des landes darstellen, in dem sie be
gangen wurden. Dabei wird - in der Präambel dieser nur von der UNO-Vollversammlung
revidierbaren Konvention - von der Überzeugung ausgegangen. "daß die wirksame
Bestrafung von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlirokelt ein wich
tiger Faktor bei der Verhinderung solcher Verbrechen, zum Schutz der Menschenrechte
und der Grundfreiheiten, bei der Unt~rstützung des Vertrauens, bei der Förderung der
Zusammenarbeit unter den Völkern und bei der, Förderung des Weltfriedens ist".

Weiterhin wird festgestellt, "daß die Anwendung Innerstaatlicher Verjährungsbestim
mungen für Verbrechen der allgemeinen Kriminalität !iuf Kriegsverbrechen und Ver
brechen gegen die Menschlichkeit für die Weltöffentlichkeit eine Angelegenheit von
ernster Besorgnis ist". Es ist sowieso schon ein politischer Skandal, daß ausgerechnet
das UNO-Mitglied Bundesrepublik Deutschland, dessen Bürger ein besonderes Interesse
an -einem klaren Trennungsstrich zu den Verbrechen des Nazi-Regimes haben, dieser
Konvention bislang noch nicht beigetreten Ist, obwohl Art. 25 des Grundgesetzes den
allgemeinen Regeln des Völkerrechts den Vorrang gibt gegenüber den Gesetzen der BRDI
Um so angebrachter und notwendiger ist es, durch den sofortigen Beitritt zu dieser UNO
Konvention auf gerechte IJnd einfachste Weise dafür zu sorgEln, daß der staatlich orga
nisierte Mord des Nazi-Regimes auch nach dem 31. 12. 1979 weder verjährt noch baga
tellisiert wird durch die Gleichstellung mit der allgemein~n Kriminalität. Das sind wir
uns und unserem Volk schuldlgl
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Antifaschist, schließ dich an - denn
Nazi-Vergangenheit verjährt nicht,
solange sie unsere Zukunft bedroht!

Antifaschisten. Die verantwortlichen Stellen
in Bonn beriefen sich auf eine "Panne" 
man sei auf den Gedanken, daß das diese
Folgen haben könne, gar nicht gekommen.
Allerdings waren sie ja nun schon nUtten drin
in der 2. Verjährungsdebatte. Wenn es wirk
lich stimmt, daß sie da bei der Strafrechts
änderung die Verfolgung der Nazi-Verbrechen
ganz vergessen haben - dann stehen sie für .
uns Antifaschisten wahrhaftig um kein Deut
besser da, als wenn die "Panne" vielleicht
gar keine war. Aber die Verjährungsdebatte
konnten sie so nicht abschließen. Denn die
Völker der Welt waren schon längst nicht
mehr bereit, sich diese Schmierenkomödie
länger anzusehen.

2. Verjährungsdebatte: Bonn in Panik
vor den Völkern der Welt
1968/69:
Die SPD drängt zur Eile, es soll endlich über
die Verjährung entschieden werden. Begrün-
dung: die UNO bereite eine Konvention vor,
die alle Kriegsverbrechen und Verbrechen ge
gen die Menschlichkeit für unverjährbar er
klären werde, dann müsse Bonn sich unter
Druck entscheiden. Ihr Vorschlag, mit dem
der UNO zuvorgekommen werden sollte: die
Aufhebung der Verjährung für jeglichen Mord
Dies wurde auch damals schon wie heute von
eSU-(Kopf-ab )-Jaeger unterstützt. Er präzi
sierte die Sache allerdings noch: Man solle die
"Verjährungsfrist allgemein abschaffen ce, zu
gleich aber alle NS- Verbrecher amnestieren,
"bei denen bis zu vier Jahren Zuchthaus ver
hängt wurden, und alle Strafverfahren einstel
len, bei denen keine höhere als diese Strafe
zu erwarten ist". Der "Spiegel" 9/69 schrieb
dazu: "Drei bis vier Jahre Zuchthaus,- das
ist in der Bundesrepublik der gängige Straf
satz für Mordgehilfen. Und nicht mehr als
nur Mordgehilfen sind nach der Rechtspre
chung des Bundesgerichtshofs und der
Schwurgerichte fast alle NS-Mörder, 'die bei
Begehung befohlener Morde... im Machtbe
reich ihrer Befehlsgeber lebten' (Bericht des
Bundesjustizministeriums). " Der größte Teil
der eDU/CSU beherzigte nicht die Mahnung
zur Eile. Denn sie hatte mehr Angst vor ih
rem reaktionären Wählerpotential als vor den
Völkern der Welt. Falls nach den Wahlen die
SPD ohne eDU an die Regierung kommen
sollte, dann sollte sie sich doch den ganzen
Ärger mit ihrem für die Kriegsgewinnler und
Kriee:sverbrecher so vorteilhaften Vorschlag
einhandeln. Und so ge~chah es denn auch. Die
UNO hatte läiigst die Konvention verabschie
det. Aber die Herren in Bonn dachten gar
nicht daran, sich an das damit geltende Völ
kerrecht zu halten. Staatssekretär Ehmke er
klärte die UNO-Konvention für "verfassungs
mäßig unzulässig", da die längst verjährten
Nazi-Verbrechen alle wieder verfolgt werden
müßten. Selbstverständlich - dazu war ja die
Konvention schließlich verabschiedet worden
Wieder einmal wurde vom Bundestag Verta
gung beschlossen - auf 10 Jahre später. Die
Verjährungsfrist für Mord wurde auf 30 Jahre
verlängert.
3. Verjährungsdebatte: Wehner und
Vogel wollen beenden, was Adenauer
begonnen hat
1978/79:
Die 3. Verjährungsdebatte wurde von offiziel
ler Seite mit einem gigantischen Betrugsma
növer eröffnet. Wehner trat mit dem Kalauer
von 1969: Aufhebung der Mordverjährung
ins Licht der öffentlichkeit. Und er hat da
bei alle Vorteile auf seiner Seite, die 1969
nicht vorhanden waren und die von ihm,
von allen bürgerlichen Politikern und der ge
samten bürgerlichen Presse weidlich genutzt
werden. Vergessen ist, daß es mittlerweile
nur noch eine Minderheit der Nazi-Verbre
cher ist, die nach Ansicht des Bonner Staats
nicht verjährt sind. Oberstaatsanwalt Rückerl
erklärte 1969 nach der Änderung des Geset
zes über Ordnungswidrigkeiten: "Die Klei
nen, die geschossen haben, kriegt man über
Heimtücke oder Grausamkeit wohl auch wei
ter dran. Aber die Großen, die die Morde ja
nicht eigenhändig begangen haben, sind nur
zu belangen wegen Beihilfe zum Mord aus
niedrigen Beweggründen. Da man ihnen die-
se Beweggründe selbst aber heute kaum nach·
weisen kann, sind sie es,. die jetzt am besten
dran sind," Vergessen ist, daß es CSU-Jaeger
vor 10 Jahren schon sehr offen ausgesprochen"
'hat, daß bei der heutigen Wehner-Vogel-"Lö
~i.mg" gar nichts anderes herauskommen
kann unter dem Strich, als Strafrechtsver
schärfung und Generalamnestie für Nazi-Ver- ,
brecher! Und das a lies will uns Wehner als
antifaschistisch verkaufen!

Immer mehr sind es, die fordern: Soforti
gen' Beitritt der BRD zur UNO-Konvention
über .die Nichtverjährbarkeit von Kriegsver
brechenünd Verbrechen gegen die M-ensch
lichkeit! Weg mit dem Plan der allgemeinen
Mordverjährung!

Eine "Pannell zur rechten Zeit:, Ver
jährung für NS-Mordgehilfen
Anfang 1969:
Reformpolitik - in der großen Koalition
konnte die SPD erstmals seit Gründung der
BRD beweisen, was das heißt. Das Ordnune:s
widrigkeitengesetz wurde reformiert: z.B. soll
te keiner mehr wegen alltäglicher Verstöße"
gegen die Straßenverkebrsregeln kriminalisiert
werden. Daraus folgte, daß der Bundesgerichts
hof das Verfahren gegen Hermann Heinrich,
der bereits vom Kieler Schwurgericht wegen
Beihilfe zum Mord an 37600 Juden zu sechs
Jahren Zuchthaus verurteilt war, einstellte.
Denn die Entkriminalisierung der Straßenver
kehrsordnung bedeutete für diesen Verbre
cher: seine Untaten waren bereits verjährt.
Wie das? Das neue Ordnungswidrigkeitenge
setz zog mit irgendwelchen juristischen Be
gründungen eine Änderung des Strafgesetzbu
ches mit sich, die unter anderem in der Neu
fassung des § 50 bestand:
"Fehlen besondere persönliche Eigenschaften,
Verhältnisse oder Umstände, (besondere per
sönliche Merkmale), welche die Strafbarkeit
des Täters begründen, beim Teilnehmer, so
ist dessen Strafe nach den Vorschriften über
die Bestrafung des Versuchs zu mildern."
Durch die Strafmilderung beim Gehilfen, dem
die "persöriIichen Merkmale" eines Mörders
fehlen, wird das Strafmaß und damit auch die
Verjährungsfrist herabgesetzt. Ab_er was hat
das eigentlich mit diesen "persönlichen Merk
malen" auf sich? Es ist typisch für die reak
tionäre Tradition, in der die westdeutsche
Justiz steht, daß sie solche Unterscheidungen
trifft. Im normalen bürgerlichen Strafrecht
zählt die Tat und eventuelle mildernde Um
stände. Bei uns werden die besonderen per
sönlichen Merkmale des Täters bestraft 
aufgrund deren übrigens unter dem Hitler-Fa
schismus mehr als genug Menschen in die
KZ's gebracht wurden, ohne daß sie eine der
Taten begangen hatten, die ihren angeblichen
Merkmalen entsprochen hätten. Die inzwi
schen eingeführte Vorbeugehaft läßt sich auch
recht gut damit begründen. Und ebenso die
Nichtverjährbarkeit aller Morddelikte !
"Niedrige Beweggründe" sind z. B. so ein
Merkmal. Hermann Heinrich war natürlich
nicht durch solche niedrigen Beweggründe ge
kennzeichnet. Seine Beihilfe zum Mord sah
so aus: Jeden Tag ging er ganz ordentlich zu
seiner Arbeit. Für diese Arbeit hatte er einen
Stempel und PapIer. Wer nach Auschwitz ab
transportiert wurde, hing davon ab, wie er
diese seine Arbeitsmittel einsetzte - er sel~~

tierte. Sicherlich "hatte er ja eine Familie zu
ernähren. Und wahrscheinlich war das eine
recht nette Familie: die Frau eine gute Haus
frau und Mutter, die Kinder ganz reizend.
Und sicherlich ist Hermann Heinrich ein gu
ter Familienvater und passabler Mensch, der
Singvögel mag und sich deshalb ärgert, daß
die Italiener sie immer fangen und aufessen,
und der findet, daß Ordnung herrschen muß.
Er hat seinen Stempel aufs Papier gedrückt,
das war ja schließlich seine Pflicht. Er ist nur
ein Mordgehilfe gewesen, und wo sind nun
die Mörder, die die vom Gesetz vorgesehenen
Merkmale besitzen? Alle haben sie doch auf
Befehl gehandelt, alle haben sie nur Beihilfe
geleistet, und den Befehlen Hitlers gehorcli~.

Hitler, der käme in Frage für solche eigenar
tigen Merkmale, der hatte so eine dämoni
sche Bosheit, die aus seinem tiefsten Inneren
kam. Diejenigen, die das für keine Erklärung
für den Hitler-Faschismus halten, sagen, daß
die Banken und Monopole Hitler finanziert
und in den Sattel gehoben haben. Aber die
Herren in den Chefetagen handeln nicht ent
sprechend ihren rätselhaften persönlichen
Merkmalen, sondern nach den Gesetzen des
Profits. Deshalb wurden sie auch nie von der
westdeutschen Justiz auf die Anklagebank
gesetzt.
Die auf so einfachem Weg erreichte Verjäh
rung für zahlreiche Nazimörder empörte viele

1951:
Das Münchner Schwurgericht erklärt, Dr.
Pfannmüller sei im klassischen Sinn kein Mör
der. Das Urteil lautet: Fünf Jahre Gefängnis
wegen Totschlags.

"Wir geben ihnen kein Fett, dann ge
hen sie von selber."
So beschrieb Obermedizinalrat Dr. Hermann
Pfannmüller die "Therapie" für seine "Patien
ten". "Wir töten nicht durch Gift, Injektio
nen und so weiter, da würde die Auslandspres·
se ... nur neues Hetzmaterial haben. Nein,
unsere Methode ist viel einfacher und natürli
cher", erläuterte er den Besuchern in den von
ihm geleiteten Eglfinger Anstalten und zeigte
ihnen stolz ein fast schon verhungertes Klein
kind. Die Euthanasie-Aktion, der Massenmord
an wirklich oder angeblich Geisteskranken
und "Asozialen"löste Unruhe in der Bevölke~
rung aus, und es gab ,offene Proteste. 1942
kam man dann auf die "einfache und natürli-
che" Methode. r"

Verbrechen gegendieMenschlichkeit
EinStück westdeutscher Kriminalgeschichte

Aufenthaltshinweise erhält, die uns nicht be- . der CSSR Einsicht genommen. Ergebnis:
kanntgemacht worden sind, dann würde das Es gab noch so viele Verbrechen aufzuklären
unseren Ermittlungsinteressen entscheidend daß unmöglich alles bis zum 8 Mai 1965 -
zuwiderlaufen." Tatsächlich konnte nachge- an dem die Verjährungsfrist ablaufen sollte
wiesen werden, daß die vom durch das DRK - bearbeitet werden konnte. So wurde ,die
eingerichteten "Warndienst West" e:efunde- Lage noch peinlicher. In Bonn rauchten die.
nen Verbrecher zuerst vom Auswärtigen Köpfe. Kein Zweifel: würde es ab 8. Mai 65
Amt gewarnt wurden, und dann erst die Na- in der Bundesrepubiik den Justizbehörden
men an die Zentralstelle zur Ermittlung,von unmöglich sein, Nazi-Verbrechen zu verfol-
NS-Verbrechen geschickt wurden. gen, dann stünde der Bonner Staat vor aller

Welt unter der Anklage, Nazi-Mörder zu dek
ken. Deckt er sie aber nicht, dann"kommt al
les hoch, der ganze Nazi-Dreck, dann könnte

, man keine Mittel und Wege mehr finden,
Staatsmänner, Bankiers, Konzerngewaltige
und was alles zur Sprache kommen würde,
vor dem antifaschistischen Volkszorn zu
schützen. In der ganzen Hektik und über
stürzung der Ereignisse hatte Konrad Ade
nauer die beste Idee: Vertagung. So wurde es
auch durchgeführt, der Beginn der Verjäh-"
rungsfrist wurde auf 1949, Gründung des
Bonner Spalterstaats, festgelegt, so daß man
noch vier Jahre, bis 1969 Zeit haben würde,
das Ganze zu einem für Kapit~l und, Reaktion
befriedigenden Ende und die Antifaschisten
in aller Welt zum Schweigen zu bringen.

,~ "

Deino~stration der Widerstandskämpfer und NS-Opfer für die Unverjährbarkeit von
NS-Verbrechen, Frankfurt/Main, 8.Mai 1965

''Warndienst West" und die zentrale
RechtsschutzsteIle

1949:
Bonn richtet die "Zentrale Rechtssch:utzste1
le" ein. Was sind ihre Aufgaben? Sie dient
"nicht ... um Kriegsverbrechern Schutz zu
gewähren, sondern um di~sen Me~schen die
primitivsten RechtsgarantIen wemgstens von
unserer Seite aus zuteil werden zu lassen."
(Bundesjustizminister Dehler) Die Rechts
schutzsteIle bewältigte ihre Aufgaben gut,
aber noch nicht perfekt - bis man dort nach
einer drastischen Beschwerde auf eine blen
dende Idee kam.

September 1968:
Oberstaatsanwalt Adalbert Rückerl kehrt aus
dem Ausland zurück. Er bringt umfangrei
ches und erdrückendes Beweismaterial mit.
Und er weiß: So wie es b'is jetzt ausSieht, kann
das Material nicht bearbeitet werden in der"
kurzen Zeit - 15 Monate bleiben ihm nach
der geltenden Gesetzgebung.

Das waren Schwierigkeiten, mit denen der
Leiter der Zentralstelle zur Ermittlung von
NS:Verbrechen hatte rechnen müssen. Daß er
von nun an von führenden Bonner Politikern
ungestraft Idiot genannt werden durfte, hätte
er sich vielleicht nicht träumen lassen.

"Wenn die Russen 20 Jahre lang in böser
Absicht Beweismaterial verweigern, dann ist
das V~rwirkung. Aber unsere Idioten fahren
auch noch hin und holen das Zeug ab." Als
der Generalbundesanwalt a. D., Max Güde,
CDU dies sagte, war die Debatte um die Ver
jähru'ng der Nazi-Verbrechen bereits in vol-
lem Gange, gekennzeichnet von Hektik und
Panik.

Diese Debatte wird in unserem Land nun
zum dritten Mal geftihrt. Und zum dritten
Mal besteht die Gefahr, daß - diesmal end
gültig von seiten des Bonner Staates - festge
legt wird: es gibt zwei Arten von Verbrechen
die in der Bundesrepublik nicht verfolgt wer
den. Erstens: Kriegsverbrechen. Zweitens:
Verbrechen gegen die Menschlichkeit. So war
es bisher und so soll es auch bleiben - meint
die Mehrzahl der Herren in Bonn.

Die Kriminalgeschi~ht~befaßt" sich mei
stens mit Verbrechen, die verfolgt wurden.
Wir wollen uns hier Fakten vor Augen füh-
ren der wissentlich unterlassenen Verfolgung
von Verbrechen. Kein Eifersuchtsdrama,
kein Kindermord kann mit dem Zynismus
dieses Stücks westdeutscher Kriminalgeschich
te mithalten. Und vor allem: vor keinem Ver
brecher müßte die Gesellschaft mehr ge
schützt werden, als vor jenen, die in unserem
Land ausdrücklich nicht verfolgt werden.
Denn da handelt es sich nicht mehr darum,
ob man sich noch trauen kann, nachts auf die
Straße zu gehen. Sondern es handelt sich da
rum wer sich noch traut, in diesem Land zu
lebe~, ohne zu kämpfen.

1.Verjährungsdebatte:Die Anklage ge
gen den Bonner Staat wird vertagt'"

1965:
Wäre Obermedizinalrat Pfannmilller nicht so
früh drangekommen, so wäre sein Morden
schon längst verjährt. Denn die Verjährungs
frist für Totschlag war bereits 1960 abgelau
fen. Da,mals hatte sich nichts gerührt. Inzwi
schen war mehr und mehr bekannt geworden,
wie sich die alten Nazis im Bonner Staatsap
parat ohne Schwierigkeiten eingenistet hat
ten. Zum Beispiel: die "Sicherungsgruppe
Bonn" des Bundeskriminalamtes, zuständig
für Landesverräter und Spione, rekrutierte
sich zum Teil aus Kriminalbeamten aus dem
Einsatzkommando 9, das im Krieg minde
stens 11000 litauische und russische Juden er
mordete. Der damalige Leiter der Zentrale
zur Verfolgung von NS-Verbre<;:hen Erwin
Schille war, wie sich herausstelJ.te, SA- und
NSDAP-Mitglied gewesen. Der Leiter des In
stituts für Zeitgeschichte in München, Dr.
Helmut Krausnick, Sachverständiger in vie
len NS-Prozessen, war bereits 1932 in die
NSDAP eingetreten. Es war zu viel bekannt
geworden, als die Herren in Bonn stillschwei
gend mit den bis 1945 begangenen Morden
auch sämtliche Nazi-Verbrechen verjähren
lassen wollten. Aus dem Ausland hagelte es
Proteste. Die Gerichtsurteile gegen die Eich
mann-Gehilfen Krumey und Hunsche rüttel
ten viele Menschen auf: sie lauteten fünf Jah
re Zuchthaus, die durch die Untersuchungs-

1964: haft fast abgesessen waren, und Freispruch.
Der Nazi-Verbrecher Heinrich Gaad fährt Die Lage wurde peinlich für die Bundesregie-
nach Frankreich und wird dort von der Poli- rung. Bisher hatte sie den Justizbehörden ver-
zei verhaftet. Er wurde von der Rechtsschutz- boten, Einsicht in die Akten in der DDR, in
stelle nicht gewarnt. Sein Anwalt beschwert Polen und in der CSSR zu nehmen. Eine der
sich beim Auswärtigen Amt über "mangeln- Begründungen des Justizministeriums war:
de Fürsorge und mangelnden Schutz für Der "politische Wert" des Materials sei für
deutsche Bürger" und verlangt Entschädi- diese Länder viel zu hoch, als daß mit einer
gung. Damit das nicht noch mal passiert, vollständigen Offenlegung gerechnet werden
sucht die Rechtsstelle nach besseren Organi- könne. Dieser Unverschämtheit wurde noch
sationsmethoden und findet sie: das Deut- hinzugefügt: "Wenn die Aktion erfolgreich
sche Rote Kreuz fahndet von jetzt an nach sein soll, müßte eine Arbeitsgruppe, beste-
800 Deutschen und österreichern~die in Ab- hend aus mehreren Beamten - voraussicht-
wesenheit von französischen Gerichten wegen lich eine längere Zeit tätig sein... Dad~rch
Kriegsverbrechen verurteilt worden waren, würde der Aktion ein viel zu großes politi-
um sie laut Auswärtigem Amt "über Schwie- sches Gewicht beigelegt." Aufgrund der
rigkeiten zu unterrichten, die ihnen im Au~- brenzlig gewordenen Lage ging die Regierung
land drohen könnten". Oberstaatsanwalt I. von ihrem Verbot weg. Im Februar 1965
Adalbert Rückerl meinte zu dem Skandal, durfte eine Delegation der Zentralstelle zur
der 1968 publik wurde: "Wenn das DRK die Verfolgung 'von NS-Verbrechen nach War-
Leute warnt und. , . dabei Anschriften oder schau reisen. Ebenso wurde in Material aus
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